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Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck der Prüfung 

(1) 1Der Studiengang bietet mit der Masterprüfung innerhalb von vier Semestern einen weiterführen-
den berufsqualifizierenden Hochschulabschluss. 2Die Anforderungen dieser Prüfung sichern den 
Standard der Ausbildung im Hinblick auf die Regelstudienzeit nach § 3 Absatz 1 sowie auf den 
Stand der Wissenschaft und die erhöhten Anforderungen der beruflichen Praxis. 

(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat die für die 
besonderen Ansprüche der Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, 
die fachlichen Zusammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, selbstständig wissenschaftlich 
zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden sowie deren Bedeutung für die Gesell-
schaft und die berufliche Praxis zu erkennen. 

§ 2 Hochschulgrad 

1Auf Grund der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Arts“ (M.A.) verliehen. 
2Darüber stellt der Fachbereich Sozialwissenschaften eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses (An-
lage 2a) sowie eine englischsprachige Übersetzung der Urkunde (Anlage 2b) aus. 

§ 3 Dauer und Umfang des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt vier Semester (Regelstu-
dienzeit). 

(2) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Masterprüfung einschließlich der Masterarbeit und 
der mündlichen Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

(3) 1Der Umfang des Masterstudiums beträgt einschließlich der Masterarbeit und der mündlichen Ab-
schlussprüfung 120 Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System (ECTS). 2Von 
120 Leistungspunkten entfallen 24 auf die Masterarbeit und sechs auf die mündliche Abschlussprü-
fung (Anlage 1). 

§ 4 Auslandsstudium 

(1) 1Obligatorischer Bestandteil des Masterstudiengangs Europäische Studien ist ein Studium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule im Ausland. 2Das Auslandsstudium dauert ein Semester oder ein 
Studienjahr (zwei Semester), es findet in der Regel an einer Partneruniversität der Universität Os-
nabrück statt. 3Das Auslandsstudium beginnt in der Regel im dritten Semester. 

(2) 1Die im Rahmen des Masterstudiengangs während des Auslandsstudiums erworbenen Prüfungsleis-
tungen und Studiennachweise werden nach den Kriterien des European Credit Transfer Systems 
(ECTS) angerechnet, wenn sie den Anforderungen des Masterstudiums an der Universität Osna-
brück entsprechen. 2Näheres regelt § 7 Absatz 2. 

§ 5 Prüfungsausschuss 

(1) 1Die der Studiendekanin oder dem Studiendekan obliegenden Aufgaben der Durchführung und 
Organisation von Prüfungen können von ihr oder ihm einem Prüfungsausschuss übertragen werden. 
2Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. 3Er achtet darauf, dass die 
Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), der Grundordnung der Univer-
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sität Osnabrück und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 4Er berichtet dem Fachbereich 
regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist besonderes auf die 
tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, die Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen einzugehen und die Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten darzustellen. 5Der Be-
richt ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. 6Der Prüfungsausschuss oder die 
von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar 

(a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, 
(b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, das in der Lehre tätig ist, 
sowie 
(c) ein Mitglied der Studierendengruppe. 

 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie ihre Vertretungen werden durch die jeweiligen 
Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat gewählt. 3Die Amtszeit der Mitglieder zu (a) und (b) be-
trägt zwei Jahre, jene des Mitgliedes zu (c) ein Jahr. 4Wiederwahl ist zulässig. 5Das Mitglied zu (c) 
hat bei Entscheidungen zur Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende 
Stimme. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
2Vorsitz und Stellvertretung müssen der Hochschullehrergruppe angehören. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied 
der Hochschullehrergruppe, anwesend sind. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 2Die oder 
der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 3Sie oder er 
berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(6) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und ihre Vertretungen unterliegen der Amtverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht 
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Die Studiendekanin oder der Studiendekan sowie die die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an der Abnahme mündlicher Prüfungen als Beobachterinnen oder Beobachter teil-
zunehmen. 

§ 6 Prüfende, Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer. 2Als Prüfende 
können Mitglieder und Angehörige der Universität Osnabrück oder einer anderen Hochschule be-
stellt werden, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches 
zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. 3Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der berufli-
chen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können im Rahmen ihres Lehrauftrages als Prü-
fende bestellt werden. 4Zu Prüfenden sowie Beisitzerinnen oder Beisitzern dürfen nur Personen be-
stellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 

(2) 1Soweit die Prüfungsleistung Studien begleitend erbracht wird, wird bei Lehrpersonen, soweit sie 
nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungsbefugt sind, von einer besonderen Bestellung nach Absatz 1 
Satz 1 abgesehen. 2Wird die Veranstaltung von mehr Lehrpersonen durchgeführt als für die Ab-
nahme der Prüfung erforderlich sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung. 
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(3) 1Studierende können, außer im Falle des Absatzes 2 Satz 1, für die Abnahme von Prüfungsleistun-
gen Prüfende vorschlagen. 2Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 3Ihm soll aber entsprochen 
werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüfen-
den, entgegenstehen. 4Kann der Vorschlag nicht berücksichtigt werden, so ist der Kandidatin oder 
dem Kandidaten Gelegenheit zu einem weiteren Vorschlag zu geben. 

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig 
bekannt gegeben werden. 

(5) Für die Prüfenden und Beisitzerinnen oder Besitzer gilt § 5 Absatz 6 Sätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 7 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistu ngen 

(1) Studienzeiten und Prüfungsleistungen aus dem gleichen Studiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden ohne Gleichwertigkeits-
feststellung angerechnet. 

(2) 1Studienzeiten und Prüfungsleistungen aus einem anderen Studiengang werden angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten und 
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Studienganges, für 
den die Anrechnung beantragt wird, im Wesentlichen entsprechen. 3Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeutung 
der Leistungen für den Zweck der Prüfung nach § 1 vorzunehmen. 4Über die Gleichwertigkeit von 
Prüfungsleistungen, die an einer ausländischen Hochschule erbracht wurden, entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(3) Für Studienzeiten und Prüfungsleistungen aus staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) 1Werden Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten – soweit die Notensysteme vergleich-
bar sind – übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 2Bei nicht vergleich-
baren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 3Eine Kennzeichnung der An-
rechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) 1Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf An-
rechnung. 2Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Stu-
dierenden. 

§ 8 Aufbau der Masterprüfung 

Die Masterprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen, dem Erwerb von Studiennachweisen, der 
mündlichen Abschlussprüfung und der Masterarbeit (Anlage 1). 

§ 9 Formen studienbegleitender Prüfungsleistungen 

(1) 1Als studienbegleitende Prüfungsleistungen sind folgende Formen vorgesehen: 

·  Referat mit schriftlicher Ausarbeitung, 

·  mündliche Prüfung, 

·  Hausarbeit, 

·  Klausur. 
 2Weitere fachspezifische Prüfungsformen können in den Modulbeschreibungen des Studiengangs 

bzw. des freien Wahlbereichs (Anlage 1) vorgesehen werden. 3Der Inhalt jeder studienbegleiten-
den Prüfung bezieht sich auf die Lehrveranstaltung, in deren Rahmen die Prüfung abgelegt wird. 
4Ausnahmen hiervon sind in den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ausgewiesen. 
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(2) 1Ein Referat ist ein mündlicher Vortrag mit anschließender Diskussion innerhalb einer Lehrveran-
staltung. 2Das Thema des Referats liegt innerhalb des Themengebiets der Lehrveranstaltung, es 
wird von der oder dem Lehrenden festgelegt oder mit ihr oder ihm abgesprochen. 3Die Vorberei-
tung des Referats umfasst in der Regel die eigenständige Recherche und Auswertung einschlägiger 
Literatur und die Aufbereitung des Stoffs für Vortrag und Diskussion. 4Ein Referat kann in geeig-
neten Fällen auch als Gruppenarbeit vorbereitet und von allen Gruppenmitgliedern gehalten wer-
den. 5Die schriftliche Ausarbeitung des Referats ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
Thema in schriftlicher Form. 6Bei Gruppenarbeiten muss der Beitrag der einzelnen Verfasserin 
oder des einzelnen Verfassers die an die Prüfung gestellten Anforderungen erfüllen sowie als indi-
viduelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen ob-
jektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 7Auf einem der schriftlichen 
Ausarbeitung angehängten Beiblatt hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, 
dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. 

(3) 1In der mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammen-
hänge einzuordnen vermag. 2Die mündliche Prüfung findet als Einzelprüfung oder als Gruppenprü-
fung von bis zu drei Studierenden statt. 3Die Dauer der Prüfung beträgt pro Kandidatin oder Kan-
didat 30 Minuten. 4Die mündliche Prüfung wird in der Regel von der oder dem Lehrenden der 
Veranstaltung, in deren Rahmen die Prüfung stattfindet, und einer sachkundigen Beisitzerin oder 
einem sachkundigen Beisitzer durchgeführt. 5Stellt der Prüfungsausschuss für einen Prüfungstermin 
fest, dass die durch die Bestellung zur sachkundigen Beisitzerin oder zum sachkundigen Beisitzer 
bedingte Mehrbelastung der einzelnen Beisitzerin oder des einzelnen Beisitzers unter Berücksich-
tigung ihrer oder seiner übrigen Dienstgeschäfte unzumutbar ist oder keine sachkundige Beisitzerin 
oder kein sachkundiger Beisitzer vorhanden ist, so kann er zulassen, dass für diesen Prüfungster-
min die betreffende mündliche Prüfung nur von einer oder einem Prüfenden allein durchgeführt 
wird. 6Der Beschluss ist dem Prüfling bei der Meldung zur Prüfung mitzuteilen. 7Die wesentlichen 
Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der 
Bewertungsentscheidung sind in einem Protokoll festzuhalten. 8Es ist von der oder dem Prüfenden 
und gegebenenfalls von der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterzeichnen. 

(4) 1Eine Hausarbeit ist die selbstständige Bearbeitung einer fachspezifischen Aufgabenstellung in 
schriftlicher Form. 2Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für die Aufga-
benstellung Vorschläge zu machen. 3Eine Hausarbeit kann in geeigneten Fällen auch als Gruppen-
arbeit erstellt werden; die Eignung des Themas stellt die oder der Prüfende fest. 4Die Hausarbeit 
hat in der Regel einen Umfang von mindestens 10 und höchstens 15 Seiten bei einer Bearbeitungs-
zeit von in der Regel drei bis vier Wochen. 5Sie ist in der Regel bis zum Ende des jeweiligen Se-
mesters abzugeben. 6§ 13 Absatz 3 gilt entsprechend. 7Auf einem der Hausarbeit angehängten Bei-
blatt hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit – 
bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(5) 1Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben allein 
und selbstständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bear-
beiten sind. 2Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 90 Minuten. 

(6) In welcher Form studienbegleitende Prüfungsleistungen erbracht werden können, legt die oder der 
Lehrende der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. 

(7) Prüfungsleistungen können auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten und in Absprache mit 
der oder dem Prüfenden in englischer Sprache erbracht werden. 

(8) Als Zulassung zu einer Prüfung gilt die Ausgabe bzw. Absprache eines Referats- oder Hausarbeits-
themas, die Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung. 

(9) 1Nach Bestehen einer studienbegleitenden Prüfung wird ein entsprechender Nachweis ausgestellt. 
2Ein Exemplar des Nachweises wird der oder dem Studierenden ausgehändigt, ein zweites Exem-
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plar erhält der Prüfungsausschuss. 3Das Nichtbestehen einer Prüfung wird dem Prüfungsausschuss 
durch die Lehrende oder den Lehrenden umgehend mitgeteilt. 

(10) 1Macht die Kandidatin oder der Kandidat glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teil-
weise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr oder ihm durch den Prüfungsausschuss zu 
ermöglichen, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 2Dazu kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attests verlangt werden. 

(11) Die §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sowie die Bestimmungen des Bundeserziehungs-
geldgesetzes sind zu beachten. 

§ 10 Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen nach § 9 werden benotet; die Noten sind Bestandteil der Gesamtnote 
der Masterprüfung. 

(2) 1Die einzelne Prüfungsleistung wird von der oder dem jeweiligen Prüfenden bewertet. 2Schriftliche 
studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in der Regel spätestens vier Wochen nach der 
jeweiligen Prüfungsleistung in der Regel durch die Lehrperson bewertet, auf deren Lehr-
veranstaltung sich die Prüfungsleistung bezieht. 3Die Bewertung und die sie tragenden Erwägungen 
sind der oder dem Studierenden mitzuteilen. 4Mündliche Prüfungen werden direkt im Anschluss an 
die Prüfung benotet. 5Sofern die Prüfung unter Anwesenheit einer Beisitzerin oder eines Beisitzers 
stattfindet, ist diese oder dieser vor Festsetzung der Note durch die Prüferin oder den Prüfer zu 
hören. 6Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im 
Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 

(3) 1Für die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind die Notenziffern 1 bis 5 zu verwenden, die 
von den jeweiligen Prüfenden zur Differenzierung um 0,3 herauf- oder herabgesetzt werden kön-
nen; dabei sind die Noten 4,3 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. 2Die Noten sind in dieser Form zur Be-
rechnung der Gesamtnote heranzuziehen. 

 3Folgende Einzelnoten sind zu verwenden: 

1 sehr gut = eine hervorragende Leistung 

2 gut = eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt 

3 befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht 

4 ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt 

5 nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt 

(4) 1Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet wird. 2Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist die Prüfung bestanden, wenn beide die Leistung mit 
mindestens „ausreichend“ bewerten. 

(5) 1Soweit eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilprüfungsleistungen besteht, errechnet sich die 
Note für die Prüfungsleistung aus dem (nach Leistungspunkten gewichteten) arithmetischen Mittel 
der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 2Dabei werden alle Dezimalstellen außer den 
ersten beiden ohne Rundung gestrichen.  

 3Die Note lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,50 = sehr gut = 1 

über 1,50 bis einschließlich 2,50 = gut = 2 
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über 2,50 bis einschließlich 3,50 = befriedigend = 3 

über 3,50 bis einschließlich 4,00 = ausreichend = 4 

über 4,00 = nicht bestanden = 5 

(6) 1Bei der Ermittlung der Note einer Prüfungsleistung, die von mehreren Prüfenden bewertet wurde, 
errechnet sich die Note aus arithmetischen Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
2Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(7) 1Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit 4,00 oder besser bewertet wurde. 2Wird die Prü-
fungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leistung mit 4,00 
oder besser bewerten. 3Die Begründung der Bewertungsentscheidung mit den sie tragenden Erwä-
gungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf Antrag der oder des Studieren-
den schriftlich mitzuteilen. 4Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu der Prüfungsakte zu 
nehmen. 

(8) Im Zeugnis dürfen für die Noten der einzelnen Module nur die Notenziffern 1 bis 4 mit zwei Stel-
len hinter dem Komma verwendet werden, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(9) 1ECTS-Grades sind anhand des prozentualen Anteils der erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen 
und Prüfungsteilnehmer wie folgt zu bestimmen: 

ECTS-Grade A Die besten 10 % 

ECTS-Grade B Die nächsten 25 % 

ECTS-Grade C Die nächsten 30 % 

ECTS-Grade D Die nächsten 25 % 

ECTS-Grade E Die nächsten 10 % 

 2Nicht erfolgreiche Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer erhalten den Grade F = nicht 
bestanden.  

 3Damit tragfähige Aussagen über die prozentuale Verteilung möglich werden, soll die Vergleichs-
gruppe aus denjenigen Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern bestehen, die die jewei-
lige Prüfung in den letzten sechs Semestern bestanden haben. 4So lange sich entsprechenden Da-
tenbanken noch im Aufbau befinden oder falls den oben angegebenen Prozentsätzen die tatsächli-
che Notenverteilung entgegensteht, bestimmt der Prüfungsausschuss ein geeignetes Verfahren zu 
Ermittlung der relativen Gesamtnoten. 

§ 11 Wiederholung von Prüfungen 

(1) 1Nicht bestandene Prüfungen können maximal zweimal wiederholt werden. 2§ 22 bleibt unberührt. 

(2) 1Wurde eine studienbegleitende Prüfung nicht bestanden, so kann diese frühestens nach sechs Wo-
chen und soll spätestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 2§ 22 Absatz 1 Satz 1 bleibt un-
berührt. 

(3)  1Wurde eine studienbegleitende Prüfung nicht bestanden, so kann diese frühestens nach sechs Wo-
chen und soll spätestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 2§ 22 Absatz 2 bleibt unberührt. 
3Die Kandidatin oder der Kandidat wird vom Prüfungsausschuss unmittelbar nach der nicht be-
standenen Prüfung aufgefordert, diese innerhalb der genannten Frist zu wiederholen. 4Bei der Mel-
dung zur Wiederholungsprüfung weist der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten 
außerdem darauf hin, dass die Prüfung bei Versäumnis dieses Termins (§ 13) oder bei erneutem 
Nichtbestehen endgültig nicht bestanden ist, soweit nicht Voraussetzungen für einen weiteren Prü-
fungsversuch nach Absatz 2 vorliegen. 
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(4) In einem gleichen Studiengang an einer anderen Universität oder gleichgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung zu 
erbringen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 

§ 12 Studiennachweise  

(1) 1Mit der nachgewiesenen aktiven Teilnahme an einer Lehrveranstaltung werden in der Regel vier 
Leistungspunkte erworben. 2Studiennachweise werden nicht benotet. 3Die Regelungen der Veran-
staltungen des freien Wahlbereichs sind in den zugehörigen Modulbeschreibungen erläutert. 

(2) 1Zur Erlangung eines mit Leistungspunkten qualifizierten Studiennachweises ist eine Studienleis-
tung notwendig. 2Diese ist in Umfang und Anspruch geringer als die Prüfungsleistungen nach § 9 
Absatz 1 Satz 1. 3In Frage kommen Leistungsformen wie Protokoll, Seminarbericht, kleines Refe-
rat (ohne schriftliche Ausarbeitung) usw. 4Über die Form der Studienleistung entscheidet die oder 
der Lehrende. 5Im Übrigen gilt § 9 Absatz 9 Sätze 1 und 2. 6Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsv erstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandi-
dat ohne triftige Gründe zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung 
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Werden die Gründe an-
erkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel am nächsten regulären Prüfungstermin, anberaumt. 
3Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Falle anzurechnen. 4Bei Krankheit ist 
ein ärztliches Attest vorzulegen. 5Nach dem zweiten Attest in Folge oder bei begründeten Zweifeln 
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangt werden. 

(3) 1Wird bei einer schriftlichen Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht einge-
halten, so gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Absatz 2 gilt entsprechend. 3In Fällen, in de-
nen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prü-
fungsausschuss darüber, ob der Abgabetermin entsprechend hinausgeschoben werden kann. 4Im 
Falle einer nachgewiesenen Erkrankung der Kandidatin oder des Kandidaten wird der Abgabeter-
min nach Maßgabe des ärztlichen Attests hinausgeschoben. 5Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Mittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 2 Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
hat, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 3Die Entscheidungen 
nach den Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung der Kandidatin oder des Kan-
didaten. 4Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt die Kandidatin oder der Kandidat die 
Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht führenden Person ein vorläufi-
ger Ausschluss der Kandidatin oder des Kandidaten zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prü-
fung unerlässlich ist. 

§ 14 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis in deutscher und englischer 
Sprache auszustellen (Anlagen 3a und 3c). 2Als Datum des Zeugnisses wird der Tag angegeben, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 3Auf Antrag wird eine Anlage zum Zeugnis ausge-
stellt, die die studienbegleitenden Prüfungen und ihre Benotung ausweist (Anlagen 3b und 3d). 
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(2) In einem zum Studiengang gehörigen „Diploma Supplement“ werden die speziellen Inhalte des 
Masterstudienprogramms in deutscher und in englischer Sprache näher erläutert (Anlagen 3e und 
3f). 

(3) 1Ist die Masterprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Aus-
kunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher Frist 
Prüfungen wiederholt werden können. 2Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene Master-
prüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 zu versehen. 

(4) 1Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studiengangs wird auf Antrag eine 
Bescheinigung über die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und ihre Bewertung ausge-
stellt. 2Im Falle von Absatz 3 wird die Bescheinigung nach Satz 1 ohne Antrag ausgestellt. 3Sie 
weist zusätzlich die noch fehlenden Prüfungs- und Studienleistungen aus sowie ferner, dass die 
Masterprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden ist. 

§ 15 Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. 2Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungs-
akte. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss zu geben. 

(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Beschei-
nigung nach § 14 Absatz 4 zu ersetzen. 2Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die entspre-
chende Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ 
erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 16 Einsicht in die Prüfungsakte 

1Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte gewährt. 
2Der Antrag auf Einsicht in die Prüfungsakte ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Aushändi-
gung des Prüfungszeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsaus-
schuss zu stellen. 3Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 17 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahre n 

(1) 1Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen und nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) bekannt zu geben. 2Gegen 
diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides nach den §§ 68 ff. 
der Verwaltungsgerichtsordnung beim Prüfungsausschuss Widerspruch eingelegt werden. 
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(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Soweit sich der Widerspruch gegen 
eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Über-
prüfung gemäß Absatz 3. 

(3) 1Bringt die Kandidatin oder der Kandidat in ihrem oder seinem Widerspruch konkret und 
substantiiert Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen ei-
ner oder eines Prüfenden vor, leitet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses den Wider-
spruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Be-
wertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft 
der Prüfungsausschuss die Entscheidung auf Grund der Stellungnahme der oder des Prüfenden ins-
besondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch ge-
wertet worden ist, oder 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

 4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende 
richtet. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss kann für das Widerspruchsverfahren eine Gutachterin oder einen Gutach-
ter bestellen. 2Die Gutachterin oder der Gutachter muss die Qualifikation nach § 6 Absatz 1 Sätze 2 
bis 4 besitzen.  

(5) Richtet sich der Widerspruch gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses und hilft der Prü-
fungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, entscheidet der Fachbereichsrat über den Widerspruch.  

(6) 1Über den Widerspruch soll in der Regel innerhalb eines Monats entschieden werden. 2Wird dem 
Widerspruch auch durch den Fachbereichsrat nicht abgeholfen, bescheidet die Dekanin oder der 
Dekan des Fachbereichs die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 

(7) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

§ 18 Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 

1Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zulassung, 
Meldefristen, Prüfungstermine und -zeiträume sowie Prüfungsergebnisse, hochschulöffentlich bekannt 
gemacht werden. 2Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

Zweiter Teil: Mündliche Abschlussprüfung und Master arbeit 

§ 19 Mündliche Abschlussprüfung 

(1) In der mündlichen Abschlussprüfung soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder er grundle-
gende und weiterführende Kenntnisse erworben hat, die eine vertiefte wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit Fragestellungen aus den Modulen des Studiengangs ermöglichen. 

(2) Zur mündlichen Abschlussprüfung wird auf Antrag zugelassen, wer 50 Leistungspunkte aus den 
Modulen des Pflichtbereichs nachweist. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss 
zu stellen. 
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(4) 1Die mündliche Abschlussprüfung dauert 45 Minuten und bezieht sich auf mindestens zwei Module 
des Studiengangs (siehe Anlage 1, Punkt 4). 2Die Prüfung findet vor zwei Prüfenden nach § 5 Ab-
satz 1 statt; eine oder einer von ihnen muss Mitglied des Fachbereichs Sozialwissenschaften sein. 

(5) Die mündliche Abschlussprüfung wird gemäß § 10 Absatz 3 bewertet. 

(6) 1Die mündliche Abschlussprüfung kann, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als 
mit „nicht bestanden“ bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist aus-
geschlossen. 2Im Übrigen gelten § 11 Absätze 3 und 5 entsprechend. 

§ 20 Zulassung zur Masterarbeit 

(1) Zur Masterarbeit wird auf Antrag zugelassen, wer 

·  ein ordnungsgemäßes Studium im Umfang von 70 Leistungspunkten nach Maßgabe der Prü-
fungsordnung und im Rahmen des tatsächlichen Lehrangebots nachweist, 

·  ein Semester in einem fachlich vergleichbaren Studiengang an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule im Ausland (§ 4 Absatz 1) studiert hat, 

·  die studienbegleitenden Prüfungen gemäß Anlage 1 bestanden hat und 

·  in dem Semester, in dem sie oder er die Zulassung zur Masterarbeit beantragt, an der Universi-
tät Osnabrück für den Masterstudiengang „Europäische Studien“ eingeschrieben ist. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist schriftlich und fristgerecht beim Prüfungsausschuss 
zu stellen. 

(3) 1Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind beizufügen 

·  eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterarbeit oder Abschlussprüfung in einem gleichen 
Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule nicht bestanden wurden, 

·  Vorschläge für Prüfende, 
·  der Vorschlag für das Thema der Masterarbeit, 
·  eine Immatrikulationsbescheinigung des Semesters, in dem die Anmeldung erfolgt, 
·  ein tabellarischer Lebenslauf und 
·  ein Lichtbild neueren Datums. 

 2Ist es nicht möglich, Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) Die Zulassung wird versagt, wenn 

·  die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
·  die Unterlagen unvollständig sind oder 
·  die Masterprüfung oder die Masterarbeit oder eine Abschlussprüfung im gleichen Studiengang 

an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule bereits endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich des Bearbeitungszeitraums für die Masterarbeit 
bzw. der Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG). 

§ 21 Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit wird im Hauptfach geschrieben. 2Sie soll zeigen, dass die Kandidatin oder der 
Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet der „Eu-
ropäischen Studien“ selbstständig mit geeigneten wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 2) ent-
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sprechen. 4Das Thema muss so beschaffen sein, dass es in der vorgesehenen Zeit (Absatz 5) bear-
beitet werden kann. 

(2) § 9 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(3) 1Die Masterarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. 2Der als Prüfungsleistung 
zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten muss auf Grund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien als individuelle Prü-
fungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Ab-
satz 1 entsprechen. 3§ 9 Absatz 2 Satz 7 gilt entsprechend. 

(4) 1Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung der Kandidatin oder des 
Kandidaten festgelegt. 2Die Ausgabe des Themas erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses; der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(5) 1Mit  der Ausgabe des Themas werden für die Bewertung der Masterarbeit zwei Prüfende bestellt, 
darunter die oder der Erstprüfende gemäß Absatz 3 Satz 1. 2Eine oder einer der Prüfenden muss 
der Hochschullehrergruppe angehören oder habilitiert sein. 3Mindestens eine Prüferin oder ein Prü-
fer muss Mitglied des Fachbereichs Sozialwissenschaften sein. 4Während der Anfertigung der Ar-
beit wird die Kandidatin oder der Kandidat von der oder dem Erstprüfenden betreut. 

(6) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Masterarbeit beträgt sechs Monate. 
2Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 
zurückgegeben werden. 3Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag die Be-
arbeitungszeit ausnahmsweise bis zu einer Gesamtdauer von neun Monaten verlängern. 4§ 13 Ab-
satz 2 Sätze 4 und 5 und Absatz 3 Satz 4 bleiben unberührt. 

(7) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, 
dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. 

(8) Die Masterarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ab-
zugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(9) 1Die Masterarbeit ist von den beiden Prüfenden in der Regel innerhalb von sechs Wochen zu 
begutachten. 2Die Arbeit wird gemäß § 10 Absatz 3 bewertet. 3Die Gutachten nennen die Bewer-
tung der Arbeit und die tragenden Gründe der Bewertung. 

§ 22 Wiederholung der Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestan-
den“ bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Eine 
Rückgabe des Themas nach § 21 Absatz 6 Satz 2 bei der Wiederholung der Masterarbeit ist nur 
zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht worden 
ist. 

(2) 1Bei der Wiederholung der Masterarbeit wird das Thema in angemessener Frist, in der Regel inner-
halb von drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 2Im Übrigen gilt § 11 Ab-
sätze 3 und 5 entsprechend. 

§ 23 Gesamtergebnis der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn 120 Leistungspunkte nachgewiesen und alle Prüfungsleis-
tungen nach § 8 mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden sind. 
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(2) Die Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen errechnet sich aus dem Durchschnitt der 
jeweils ungerundeten Noten dieser Leistungen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus der ungerundeten Durchschnittsnote der 
studienbegleitenden Prüfungen, der Note der mündlichen Abschlussprüfung und dem ungerundeten 
Durchschnitt der beiden Noten der Masterarbeit. 2Bei der Berechnung der Gesamtnote werden die 
Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen mit dem Faktor 0,5, die Note der mündlichen 
Abschlussprüfung mit dem Faktor 0,1 und die Durchschnittsnote der Masterarbeit mit dem Fak-
tor 0,4 gewichtet. 3§ 10 Absätze 3, 5 und 7 gelten entsprechend. 

(4) 1Bei einem Notendurchschnitt von 1,0 verleiht der Fachbereich der oder dem Studierenden das 
Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. 2Das Prädikat ist auf dem Zeugnis zu vermerken. 

(5) Das Zeugnis über die bestandene Masterprüfung weist neben der Gesamtnote auch die beiden 
Einzelnoten für die Masterarbeit, die Note der mündlichen Abschlussprüfung und die Durch-
schnittsnote aller studienbegleitenden Prüfungen aus (Anlagen 3a und 3c). 

Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Übergangsvorschriften 

1Studierende, die sich im Wintersemester 2007/2008 im dritten oder in einem höheren Semester des Mas-
terstudiums befinden, werden nach der Prüfungsordnung in den bisher geltenden Fassungen geprüft. 2Sie 
können auf schriftlichen Antrag beim Prüfungsausschuss nach dieser Ordnung geprüft werden. 

§ 25 In-Kraft-Treten 

(1) Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osnabrück und 
ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück mit Wirkung vom 
01.10.2007 in Kraft. 

(2) Unbeschadet der in § 24 getroffenen Regelung tritt die bisher geltende Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Europäische Studien i.d.F. d. Bek. v. 29.12.2006 mit In-Kraft-Treten dieser 
Prüfungsordnung außer Kraft. 
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Anlage 1  

1. Aufbau des Studiums 

Insgesamt sind im Masterstudium 120 Leistungspunkte nachzuweisen. Pro Leistungspunkt wird ein 
Workload von 30 Stunden kalkuliert. Die Summe der Leistungspunkte setzen sich wie folgt zusammen: 

48 Leistungspunkte in vier Pflichtmodulen: 

�  Einführung in das Masterstudium 

�  Politische Steuerung im europäischen Mehrebenensystem 

�  Wirtschaftliche und politische Integration 

�  Politische Systeme im Vergleich 

�  Europäische Gesellschaften im Vergleich 

�  Analysen ausgewählter Politikfelder der EU II oder Europäische Zivilgesellschaften 

30 Leistungspunkte in drei Modulen des freien Wahlbereichs 

12 Leistungspunkte im Forschungsseminar  

  6 Leistungspunkte in der mündlichen Abschlussprüfung (45 Minuten) 

24 Leistungspunkte für die Masterarbeit 

 
2. Der freie Wahlbereich 

Im freien Wahlbereich können nach Maßgabe ihrer Kapazität Lehrveranstaltungen aus Masterstudiengän-
gen der folgenden Fächer besucht werden: 

Bachelor-Nebenfächer: 

�  Erziehungswissenschaft 

�  Kulturwissenschaft / Anglistik 

�  Kulturwissenschaft / Germanistik 

�  Kulturwissenschaft / Romanistik: Französisch, Italienisch oder Spanisch 

�  Neuere und Neueste Geschichte 

�  Rechtswissenschaften (nur, wenn Rechtswissenschaften im Bachelorstudium Nebenfach war) 

�  Volkswirtschaftslehre (nur, wenn Volkswirtschaftslehre im Bachelorstudium Nebenfach war) 

�  Wirtschafts- und Sozialgeographie  
 
3. studienbegleitende Prüfungen 

1 in Politische Steuerung im europäischen Mehrebenensystem, 10 Leistungspunkte 

1 in Wirtschaftliche und politische Integration, 10 Leistungspunkte 

1 in Politische Systeme im Vergleich, 10 Leistungspunkte 

1 in Europäische Gesellschaften im Vergleich, 10 Leistungspunkte 

1 in einer LV aus dem Bereich des Forschungsseminars, 6 Leistungspunkte 

1 im Forschungsseminar, 12 Leistungspunkte 

 

4. Mündliche Abschlussprüfung 

Die mündliche Abschlussprüfung im Umfang von 45 Minuten wird in den Schwerpunktbereichen Euro-
päische Integration und Transformation nationaler Systeme Europas abgelegt, und zwar nach Wahl der 
Kandidatin oder des Kandidaten 30 Minuten in einem und 15 Minuten im anderen Bereich. 
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Modularisierter Studienverlaufsplan Masterstudiengang „Europäische Studien“ 
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* Vergabe der Leistungspunkte nach Maßgabe der Bestimmungen im Hauptfach und in den Nebenfächern. 
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Übersicht: 
Vergabe von Leistungspunkten / Prüfungselemente 

 

Bereich Leistungs- 
punkte 

Prüfungs- 
leistungen 

Studien- 
nachweise 

1 Einführungsveranstaltung  2 - 1 

4 Module im Pflichtbereich  40 4 4 

1 LV im Bereich des gewählten 
Forschungsseminars  

6 1 - 

3 Module oder 6 Seminare  
im freien Wahlbereich 

30 3 3 

1 Forschungsseminar 12 1 - 

Mündliche Abschlussprüfung 6 - - 

Masterarbeit 24 - - 

Insgesamt 120 8 7 
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Modul Einführung 
Studienbereich Einführung in den Masterstudiengang 
Zugeordnete Veranstaltungen Einführung in den Masterstudiengang Europäische Studien 
Stellung des Moduls im Curriculum Pflichtbereich ES 

1. Studienjahr 
Qualifikationsziele Kennenlernen der Inhalte und Vermittlungsformen des Stu-

diengangs, der Programmverantwortlichen und Dozenten so-
wie der Mitstudierenden; 
Erarbeitung eines individuellen Studien- und Betreuungsplans 

Lehr- und Lernformen Blockseminar und Studienberatung 
Voraussetzungen für die Teilnahme Zulassung zum Masterprogramm ES 
Dauer des Moduls 1 Semester  
Angebotsturnus Blockseminar (jedes Semester) 
Arbeitsaufwand (Workload) 60 Std. 
Leistungspunkte 2 
Studiennachweise Ja 
Leistungsnachweis Entfällt 
Art der studienbegleitenden Prüfungen Entfällt 
Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Nein 
Teilnahmebegrenzung Entfällt 
 
Modul Politische Steuerung im europäischen Mehrebenensystem 
Studienbereich Europäische Integration 
Zugeordnete Veranstaltung 1) Neue Modi der Steuerung im europäischen Mehrebenen-

system 
 
In diesem Kurs sollen zunächst theoretische Grundlagen zu 
den Themen Politische Steuerung (Modes of Governance) so-
wie Europäisches Mehrebenensystem vermittelt werden. So 
dann gilt es, den Mehrebenen-Ansatz und das Konzept "new 
Modes of Governance" inhaltlich zu verbinden und an Hand 
ausgewählter empirischer Beispiele der Frage nachzugehen, ob 
und inwieweit das politische System der EU durch den Einsatz 
und die Umsetzung neuer Modi der Steuerung gekennzeichnet 
ist und welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben für die 
System-Entwicklung und -gestaltung der EU und die politi-
schen Systeme der Mitgliedstaaten. 
 
2) Transformation des EU-Systems  
 
Die Europäische Union ist in ständigem Wandel begriffen – 
dies bezieht sich auf die policy (z.B. Kompetenzverschiebun-
gen), polity (z.B. Erweiterungen, Mehrebenenbeziehungen) als 
auch auf die politics Ebene (z.B. Reformen von Entschei-
dungsprozessen und Steuerungsmodi). Gleichzeitig werden 
aber auch Reformunfähigkeit und Blockadeanfälligkeit der EU 
im „täglichen Geschäft“ der politikspezifischen Entscheidungs-
findung sowie bezüglich so genannter historischer Einschei-
dungen im Rahmen intergouvernementaler Konferenzen be-
klagt. Dieser Kurs hat zum Ziel, dieses Spannungsverhältnisse 
zwischen Stagnation und Wandel in der EU zu analysieren. 
Anhand konkreter Transformationsprozesse im europäischen 
Mehrebenensystem sollen dabei relevante Faktoren in der Po-
litik des Wandels identifiziert und verschiedene theoriegelei-
tete Erklärungsansätze kritisch diskutiert werden. 

Stellung im Curriculum und  
Verwendung des Moduls 

1 und 2) Pflichtbereich Masterstudiengang demokratisches 
Regieren und Zivilgesellschaft; 
Pflichtbereich Masterstudiengang Europäische Studien  
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Qualifikationsziele Vermittlung von Kenntnissen zur Ko-Evolution von Staat und 
Gesellschaft und zur Herausbildung des europäischen politi-
schen Mehrebenensystems  

Lehr- und Lernformen Seminar 
Voraussetzungen für die Teilnahme Zulassung zum Masterstudium 
Dauer des Moduls 4 SWS: 2 Semester à 2 SWS 
Angebotsturnus 1) jährlich (WS) 

2) jährlich (SoSe) 
Arbeitsaufwand (workload) 300 Std.  

(Kontaktzeit: 30 Std. pro Veranstaltung; 
Vor- und Nachbereitung: in Veranstaltung 1) einschließlich ei-
ner kleineren schriftlichen oder mündlichen Leistung 70 Std., 
in Veranstaltung 2) 20 Std.; Prüfungsleistung: weitere 150 Std. 

Leistungspunkte 10 LP insgesamt, davon: 
4 LP SN 
6 LP PL 

Studiennachweis Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie eine kleinere (2-4 
Seiten) schriftliche Arbeit  

Prüfungsleistung Referat mit Handout und schriftlicher Ausarbeitung (ca. 10 
Seiten) oder  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (30 Minuten) oder Klausur (90 Min.). Regelmäßige Teil-
nahme wird vorausgesetzt. 

Art der studienbegleitenden Prüfungen Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder 
mündliche Prüfung oder Klausur 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnehmerbegrenzungen  
 
Modul Wirtschaftliche und politische Integration 
Studienbereich Europäische Integration 
Zugeordnete Veranstaltung 1) Wirtschaftspolitik der EU 

Das Modul „Wirtschaftspolitik der EU“ knüpft an das Modul 
„Europäische Wirtschaft I und II“ aus dem zweiten und dritten 
Jahr des Bachelor-Programms an. Es dient zunächst der Wie-
derholung und Vertiefung der Kenntnisse der Studierenden 
über die kontroversen makroökonomischen Theorien zur Sta-
bilisierung der Volkswirtschaft. Im Anschluss daran werden 
diese Theorien auf die Debatte über die Reform des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes in der WWU bezogen. Die seit Jahren 
kontrovers geführte Diskussion über den Pakt ist Spiegelbild 
des makroökonomischen Streits über die Möglichkeiten und 
Grenzen der Fiskalpolitik zur Glättung des Konjunkturzyklus 
sowie der Ursachen der Stagnation vieler europäischer Volks-
wirtschaften. In diesem Zusammenhang werden auch die unter-
schiedlichen wirtschaftspolitischen Erfolge der USA, Groß-
britanniens und der Eurozone thematisiert. Es wird untersucht, 
inwieweit diese Differenzen aus strukturellen Unterschieden 
auf den Arbeitsmärkten resultieren und/oder aus den je spezifi-
schen Kombinationen von Geld- und Fiskalpolitik in den USA, 
Großbritannien und der Eurozone zu erklären sind. 

2) Analysen ausgewählter Politikfelder der EU  

In dieser Veranstaltung sollen ausgewählte Probleme der euro-
päischen Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik un-
tersucht werden, insbesondere 
– die Kontroverse über den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
– die Beschäftigungsstrategie der EU und die Beschäfti-

gungspolitik verschiedener Mitgliedsstaaten, 
– Die Methode der offenen Koordinierung im Bereich der so-

zialen Sicherungssysteme. 
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Stellung im Curriculum und  
Verwendung des Moduls 

1 und 2) Pflichtbereich Masterstudiengang Europäische Stu-
dien  

Qualifikationsziele Vermittlung von  
�  vertieften Kenntnissen kontroverser makroökonomischer 

Theorien  
�  Kenntnissen über die kontroverse Beurteilung des SVP im 

Rahmen der EWWU 
�  Bewertungskriterien für die Beschäftigungsstrategie der 

EU 
�  Bewertungskriterien für die Methode der Offenen Koordi-

nierung 
Lehr- und Lernformen Seminar 
Voraussetzungen für die Teilnahme Zulassung zum Masterstudium 
Dauer des Moduls 4 SWS: 2 Semester à 2 SWS 
Angebotsturnus 1) jährlich (WS) 

2) jährlich (SoSe) 
Arbeitsaufwand (workload) 300 Std.  

(Kontaktzeit: 30 Std. pro Veranstaltung; 
Vor- und Nachbereitung: in Veranstaltung 1) einschließlich ei-
ner kleineren schriftlichen oder mündlichen Leistung 70 Std., 
in Veranstaltung 2) 20 Std.; Prüfungsleistung: weitere 150 Std. 

Leistungspunkte 10 LP insgesamt, davon: 
4 LP SN 
6 LP PL 

Studiennachweis Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie eine kleinere (2-4 
Seiten) schriftliche Arbeit  

Prüfungsleistung Referat mit Handout und schriftlicher Ausarbeitung (ca. 10 
Seiten) oder  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (30 Minuten) oder Klausur (90 Min.). Regelmäßige Teil-
nahme wird vorausgesetzt. 

Art der studienbegleitenden Prüfungen Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder 
mündliche Prüfung oder Klausur 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnehmerbegrenzungen  
 
Modul Politische Systeme im Vergleich 
Studienbereich Transformation nationaler politischer Systeme 
Zugeordnete Veranstaltung Europäische Zivilgesellschaften im Wandel 

Das Seminar arbeitet zunächst die theoretischen und normati-
ven Grundlagen des Konzeptes „Zivilgesellschaft“ heraus und 
erörtert grundlegende methodische Aspekte einer empirisch 
unterfütterten Analyse von Genese, Struktur, Akteuren und 
Funktionen europäischer Zivilgesellschaften. Verbände, Ver-
eine, Kirchen und soziale Bewegungen werden als wichtige 
organisierte Kräfte der Zivilgesellschaft betrachtet und plura-
listische, klientelistische, korporatistische und etatistische 
Formen der Interessenvermittlung an den Schnittstellen von 
staatlicher Politik und organisierter Zivilgesellschaft unter-
schieden. 

Aktuelle zivilgesellschaftliche Fragen in den entwickelten eu-
ropäischen Demokratien stehen in Verbindung mit der Partizi-
pationskrise (Parteien- und Politikverdrossenheit, Erosion so-
zialer Milieus) und damit mit der Frage nach neuen Möglich-
keiten zur Beteiligung von Bürgern an der Demokratie („De-
mokratisierung der Demokratie“) bzw. der Erweiterung des 
sog. Sozialkapitals. Für die noch jungen Demokratien Mittel- 
und Osteuropas hingegen geht es zurzeit primär noch um Fra-
gen des Aufbaus einer funktionierenden Zivilgesellschaft als 
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Element zur Konsolidierung von jungen Demokratien im 
Rahmen des Transformationsprozesses.  

Stellung im Curriculum  
und Zuordnung des Moduls 

Pflichtbereich IVS; Pflichtbereich DRZ; WPF Master ES 

Qualifikationsziele – Einblick in die theoretischen und methodischen Grundla-
gen für eine empirisch gehaltvolle Analyse von Akteuren, 
Institutionen und Strukturen europäischer Politik 

– Einblick in Gemeinsamkeiten und Varianz nationaler euro-
päischer Zivilgesellschaften 

Lehr- und Lernformen Seminar 
Voraussetzungen für die Teilnahme - 
Dauer des Moduls 2 SWS 
Angebotsturnus jährlich (SoSe) 
Arbeitsaufwand (workload) 180 Std.  

(Kontaktzeit: 30 Std.; Vor- und Nachbereitung, einschl. Leis-
tungsnachweis: 150 Std. 

Leistungspunkte 6 LPe LN 
Leistungsnachweis Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie ein Referat mit 

schriftlicher Ausarbeitung oder  Hausarbeit oder mündliche 
Prüfung 

Art der studienbegleitenden Prüfungen Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder 
mündliche Prüfung oder Klausur 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnehmerbegrenzungen Max.-30 TeilnehmerInnen  
 

Modul Politische Systeme im Vergleich 
Studienbereich Transformation nationaler Systeme Europas 
Zugeordnete Veranstaltung 1) Transformation politischer Systeme in Europa 

2) Verhandlungsdemokratien 
 
Behandelt werden das theoretische Konzept und die Verursa-
chungszusammenhänge sowie die vorfindbaren Strukturen und 
Betriebsweisen der Verhandlungsdemokratie, namentlich der 
Konkordanzdemokratie, des Neo-Korporatismus, der föderalen 
Politikverflechtung und weiterer konstitutioneller Vetostruktu-
ren und gegenmajoritärer Politikprozesse. Das Konzept der 
Konsensdemokratie (Lijphart) und die Herausbildung und 
Funktionsweise von Verhandlungsnetzwerken zwischen Staat 
und Organisationsgesellschaft (Administrative Interessenver-
mittlung, Lehmbruch) finden besondere Berücksichtigung. Die 
Governance-Strukturen und Interaktionsformen der Aushand-
lungsprozesse zwischen politischen Parteien und in Regie-
rungskoalitionen, zwischen Regierung und gesellschaftlichen 
Verbänden und zwischen Regierungsorganen sowie deren 
wechselseitigen Bezüge werden aus einer neo-institutionalisti-
schen Theorieperspektive vorgestellt und unter dem Aspekt ih-
res Beitrages zur Input-Legitimiät und Output-Legitmität von 
politischen Systemen bewertet. 

Stellung im Curriculum und  
Verwendung des Moduls 

1 und 2) Pflichtbereich Masterstudiengang Demokratisches 
Regieren und Zivilgesellschaft;  
Pflichtbereich Masterstudiengang Europäische Studien 

Qualifikationsziele Vermittlung von Forschung anleitenden Kenntnissen moderner 
Demokratietheorien und ihre Anwendung auf den Typus der 
Verhandlungsdemokratie 

Lehr- und Lernformen Seminar 
Voraussetzungen für die Teilnahme Zulassung zum Masterstudium 
Dauer des Moduls 4 SWS: 2 Semester à 2 SWS 
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Angebotsturnus 1) jährlich (WS) 
2) jährlich (SoSe) 

Arbeitsaufwand (workload) 300 Std.  
(Kontaktzeit: 30 Std. pro Veranstaltung; 
Vor- und Nachbereitung: in Veranstaltung 1) einschließlich ei-
ner kleineren schriftlichen oder mündlichen Leistung 70 Std., 
in Veranstaltung 2) 20 Std.; Prüfungsleistung: weitere 150 Std. 

Leistungspunkte 10 LP insgesamt, davon: 
4 LP SN 
6 LP PL 

Studiennachweis Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie eine kleinere (2-4 
Seiten) schriftliche Arbeit  

Prüfungsleistung Referat mit Handout und schriftlicher Ausarbeitung (ca. 10 
Seiten) oder  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (30 Minuten) oder Klausur (90 Min.). Regelmäßige Teil-
nahme wird vorausgesetzt. 

Art der studienbegleitenden Prüfungen Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder 
mündliche Prüfung oder Klausur 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnehmerbegrenzungen  
 
Modul Europäische Gesellschaften im Vergleich 
Studienbereich Transformation nationaler Systeme Europas 
Zugeordnete Veranstaltungen 1) „Varieties of Capitalism“ in Europa 

 
In dieser Veranstaltung geht es darum, in international verglei-
chender Perspektive die "Varieties of Capitalism", also natio-
nalspezifische Sonderwege im Wandel sozialer Strukturen und 
die damit verbundene Herausbildung von "Länderfamilien" mit 
ähnlichen Entwicklungslinien zu identifizieren. Ferner wird 
danach gefragt, ob im Zeitalter der Globalisierung Prozesse 
der Konvergenz oder der Divergenz ("path dependency") 
überwiegen. Als gemeinsame Diskussionsgrundlage dient das 
Buch von Peter A. Hall und David Soskice über die "Varieties 
of Capitalism", das durch weitere Ergebnisse der international 
vergleichenden politischen Ökonomie ergänzt werden soll. 
 
2) Transformation wohlfahrtsstaatlicher Regime in Europa 
 
Diese Veranstaltung befasst sich mit dem sozialen Wandel in 
Europa. Sie vertieft die Kenntnisse der historischen und inter-
national vergleichenden Analysen sozialer Strukturen. Neben 
der empirischen Erfassung sozialer Strukturen steht die theo-
riegeleitete Bewertung und Klassifizierung von nationalen Be-
sonderheiten der Entwicklung sozialer Strukturen im Vorder-
grund. Dazu werden konkurrierende und komplementäre Theo-
rieangebote zur Erfassung und Erklärung von Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten moderner Gesellschaften und ihrer 
Entwicklungsdynamik vorgestellt und gegeneinander abgewo-
gen – zum Beispiel Modernisierungstheorien, Theorien sozia-
ler Differenzierung, regulationstheoretische Ansätze und der 
„akteurzentrierte Institutionalismus“. 

Stellung des Moduls im Curriculum 1 und 2) Pflichtbereich MA IVS  
Pflichtbereich MA Europäische Studien 
1) Pflichtbereich MA Demokratisches Regieren und Zivilge-
sellschaft 

Qualifikationsziele Vermittlung der theoretischen und methodischen Grundlagen 
der vergleichenden Analyse von sozialen Strukturen 

Lehr- und Lernformen Seminar 
Voraussetzung für die Teilnahme Zulassung zum Masterstudium 
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Dauer des Moduls 4 SWS: 2 Semester à 2 SWS 
Angebotsturnus 1) jährlich (WS) 

2) jährlich (SoSe) 
Arbeitsaufwand (workload) 300 Std.  

(Kontaktzeit: 30 Std. pro Veranstaltung; 
Vor- und Nachbereitung: in Veranstaltung 1) einschließlich ei-
ner kleineren schriftlichen oder mündlichen Leistung 70 Std., 
in Veranstaltung 2) 20 Std.; Prüfungsleistung: weitere 150 Std. 

Leistungspunkte 10 LP insgesamt, davon 
4 LP SN 
6 LP PL 

Studiennachweis Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie eine kleinere (2-4 
Seiten) schriftliche Arbeit  

Prüfungsleistung Referat mit Handout und schriftlicher Ausarbeitung (ca. 10 
Seiten) oder  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder mündliche Prü-
fung (30 Minuten) oder Klausur (90 Min.). Regelmäßige Teil-
nahme wird vorausgesetzt. 

Art der studienbegleitenden Prüfungen Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder 
mündliche Prüfung oder Klausur 

Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnahmebegrenzung  
 
Modul Forschungsseminar 
Studienbereich Europäische Integration 
Zugeordnete Veranstaltung Forschungsseminar Europäische Integration 

 
In diesem Kurs sollen die Studierenden auf das wissenschaftli-
che Arbeiten fortgeschrittenen Niveaus vorbereitet werden. 
Dazu sollen die drei Phasen eines Forschungsprojektes – 
Problemstellung, Konzeption, Durchführung – an einem kon-
kreten Beispiel durchlaufen werden. Die gesamte Seminar-
gruppe wird sich hierbei mit einem i.d.R. von der/dem Semi-
narleiterin vorher festgelegten Themenkomplex zum Policy-
Making und der Systementwicklung der EU beschäftigen. Die 
Studierenden werden (ggf. in verschiedenen Forschungsteams) 
(a) den Stand der Forschung ermitteln, (b) konkrete, weiterfüh-
rende Fragestellungen entwickeln, (c) ein Forschungsdesign 
erarbeiten und (d) die relevante Primär- und Sekundärliteratur 
sowie selbstständig erhobene Daten (quant. oder qual.) aus-
werten. Regelmäßige Zwischenberichte zum Forschungsfort-
schritt sowie ein abschließender, schriftlicher Forschungsbe-
richt bilden die Grundlage für den Prüfungsleistung. 

Stellung im Curriculum und  
Verwendung des Moduls 

Wahlpflichtbereich Masterstudiengang Europäische Studien 

Qualifikationsziele Selbstständige Erarbeitung eines Forschungsprojekts zu Po-
licy-Making und Systementwicklung der EU 

Lehr- und Lernformen Forschungsseminar 
Voraussetzungen für die Teilnahme 2. Studienjahr Masterstudiengang Europäische Studien 
Dauer des Moduls 1 Semester: 2 SWS 
Angebotsturnus Jährlich (WS) 
Arbeitsaufwand (workload) 360 Std.  

(Kontaktzeit: 30 Std.;  
Vor- und Nachbereitung, einschließlich eines Forschungsbe-
richts: 330 Std.) 

Leistungspunkte 12 LP 
Studiennachweis Entfällt 
Prüfungsleistung Aktive und regelmäßige Teilnahme an Vorbereitung, Durch-

führung und Dokumentation eines Lehrforschungsprojekts; 
Vorstellung eines Masterarbeit-Konzepts 
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Art der studienbegleitenden Prüfungen Schriftlicher Bericht über ein Forschungsvorhaben  
Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnehmerbegrenzungen  
 
Modul Forschungsseminar 
Studienbereich Transformation nationaler Systeme Europas 
Zugeordnete Veranstaltung Forschungsseminar Transformation nationaler Systeme Euro-

pas 
 
Die Veranstaltung dient der Vorbereitung der Masterarbeit. 
Ziel des Forschungsseminars ist die Vorbereitung, Begleitung 
und Evaluation eines Lehrforschungsprojektes, in dem jeder 
Teilnehmer/ jede Teilnehmerin einen nach Rücksprache mit 
dem Seminarleiter selbst gewählten Arbeitsschwerpunkt bear-
beitet.  
Die Studierenden haben zudem die Möglichkeit, ihre geplante 
Masterarbeit mit verschiedenen Dozentinnen und Dozenten 
sowie Kommilitoninnen und Kommilitonen vorab zu diskutie-
ren und in einem kontinuierlichen Beratungsprozess vorzube-
reiten. 

Stellung im Curriculum und  
Verwendung des Moduls 

Wahlpflichtbereich Masterstudiengang Europäische Studien 

Qualifikationsziele Vermittlung von Forschung anleitenden theoretischen und 
methodischen Kenntnissen; 

Vermittlung von angewandten Kenntnissen der empirischen 
Sozialforschung für ein eigenes Untersuchungsprojekte 

Vorbereitung, Durchführung und Evaluation eines vom Semi-
narleiter begleiteten Forschungsprojektes;  

Vorbereitung des Themas und der Fragestellung geplanter 
Masterarbeiten 

Lehr- und Lernformen Forschungsseminar 
Voraussetzungen für die Teilnahme 2. Studienjahr Masterstudiengang Europäische Studien 
Dauer des Moduls 1 Semester: 2 SWS 
Angebotsturnus Jährlich (WS) 
Arbeitsaufwand (workload) 360 Std.  

(Kontaktzeit: 30 Std.;  
Vor- und Nachbereitung, einschl. eines  Forschungsberichts: 
330 Std.) 

Leistungspunkte 12 LP 
Studiennachweis Entfällt 
Prüfungsleistung Aktive und regelmäßige Teilnahme an Vorbereitung, Durch-

führung und Dokumentation eines Lehrforschungsprojekts; 
Vorstellung eines Masterarbeit-Konzepts 

Art der studienbegleitenden Prüfungen Schriftlicher Bericht über ein Forschungsvorhaben. 
Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnehmerbegrenzungen  
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Modul Masterprüfung 
Studienbereich Masterprüfung 
Zugeordnete Veranstaltungen 1) Mündliche Prüfung 

 
Die mündliche Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prü-
fern, die die Lehrberechtigung für die Master-Phase haben und 
von denen einer ein hauptamtlich Lehrender sein muss, abge-
nommen. Die Prüfung kann frühestens ab dem dritten  Semes-
ter abgelegt werden. Gegenstand der Prüfung sind Themenbe-
reiche, die mindestens zwei verschiedenen Studienbereichen 
entstammen. 
Die Anmeldung zur mündlichen Prüfung setzt den Erwerb von 
50 der zu erwerbenden Leistungspunkte voraus. 
 
2) Anfertigung der Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit kann frühestens ab dem vierten Semester ge-
schrieben werden. Die Bearbeitungszeit ist auf sechs Monate 
begrenzt. Die Masterarbeit wird von einer/einem der haupt-
amtlich Lehrenden, die in den Modulen des Master-Pro-
gramms vertreten sind, betreut. 
Die Zulassung zur Masterarbeit setzt den Erwerb von 70 der 
zu erwerbenden Leistungspunkte voraus. 

Stellung des Moduls im Curriculum Pflichtbereich ES 
2. Studienjahr 

Qualifikationsziele Nachweis von Zusammenhängen des Prüfungsgebietes; Ein-
ordnung spezieller Fragestellungen in größere Zusammen-
hänge; Nachweis eines breiten Grundlagenwissens 
Selbstständige Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit unter 
Anwendung der im Studium erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten 

Lehr- und Lernformen – 
Betreute Eigenarbeit 

Voraussetzungen für die Teilnahme Die Anmeldung zur mündlichen Prüfung setzt den Erwerb von 
50 Leistungspunkten  
Die Zulassung zur Masterarbeit setzt 70 Leistungspunkte vor-
aus 

Dauer des Moduls 2 Semester  
Angebotsturnus Mündliche Prüfungen finden zu festgesetzten Regelterminen 

statt 
Die Arbeit kann jederzeit begonnen werden 

Arbeitsaufwand (Workload) Mündliche Prüfung: 180 Std. 
Masterarbeit: 720 Std. 

Leistungspunkte Mündliche Prüfung 6 LP  
Masterarbeit 24 LP  

Teilnahmeschein Entfällt 
Leistungsnachweis Entfällt 
Art der studienbegleitenden Prüfungen Entfällt 
Anrechnung Prüfungsnote auf Endnote Ja 
Teilnahmebegrenzung Entfällt 
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Anlage 2a 

 
Fachbereich Sozialwissenschaften 

verleiht mit dieser Urkunde 

Frau/Herrn*) ................................................................................................................................................................  

geboren am ...................................................  in ..................................................................................................  

 

den Hochschulgrad 

Master of Arts 

(abgekürzt: M.A.) 

 

nachdem sie/er*) die Masterprüfung im Studiengang Europäische Studien  

am ........................  mit Auszeichnung / bestanden hat*) 

 

 Osnabrück, den ........................................... 

 

 

.........................................................................................  ......................................................................................................  
 Name*) Name*) 
 Die/ Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses*) Die Dekanin/Der Dekan*)  
 des Fachbereichs Sozialwissenschaften 
 

 

Siegel des Fachbereichs 

 

* ) Zutreffendes einsetzen. 
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Anlage 2b 

 

Faculty of Social Sciences 

 

hereby awards 

Mrs/Mr* ) ................................................................................................................................................................  

 

born .......................................................  at ........................................................................................................  

 

 

the degree of a 

Master of Arts 
(abbr: M.A.) 

 

 

having passed the Master Examination in European Studies 

on ...........................  with distinction*) 

 

 

 

 Osnabrück, .......................................  

 

 

 

.........................................................................................  ............................................................................................. 

 Name*) Name*) 

 Chairman of the Examining Board The Dean of the Faculty of Social Sciences 

 

 

 

Seal of the Faculty 

 

* ) Fill in as appropriate. 
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Anlage 3a  

 

Fachbereich Sozialwissenschaften 

Zeugnis über die Masterprüfung 

 

Frau/Herr*) ...................................................................................................................................................................  

geboren am ........................... in ..............................................................................................................................  

 

hat die Masterprüfung im Studiengang Europäische Studien 

 

mit Auszeichnung / mit der Gesamtnote*)** )  ................................................. bestanden. 

 

Durchschnittsnote der studienbegleitenden Prüfungen 

Hauptfach Sozialwissenschaften: ..........................................................  

Mündliche Abschlussprüfung: ..........................................................  

 

Masterarbeit zum Thema 

 

 ........................................................................................................................... . 

 

 Noten 

ErstprüferIn: ................................................................................... ...........................................  

ZweitprüferIn: ................................................................................... ...........................................  

 

 Osnabrück, den ..............................  

 
Siegel des Fachbereichs .........................................................................  
 Name*) 
 Die/ Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses*) 
______________________ 

* ) Zutreffendes einsetzen. 
** ) Notenstufen: hervorragend, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 



29 

Anlage 3b 

 

Anlage zum Zeugnis über die Masterprüfung 

 

 

studienbegleitende Prüfungen Noten  PrüferIn 

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  
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Anlage 3c 

 

Faculty of Social Science 

Diploma of Master Examination 

 

Mrs/Mr* ) .............................................................................................................................................................  

born on .................................. in ..............................................................................................................................  

 

has passed the Master Examination in the European Studies Program 

with distinction / with the overall classification  * )** ) ......................................................................  

 

Collateral examinations 
Main Subject Social Sciences ................................................................  

Oral Examination ................................................................  

 

 

Subject of the Masters’s Thesis 

 ........................................................................................................................... . 

 

 Grades 

1. Examiner:: ................................................................................... ................................................. 

2. Examiner: ................................................................................... ................................................. 

 

 

 Osnabrück, .................................  

 
Seal of the Faculty ................................................................................................ 
 Name*) 
 Chairman of the Examining Board 
______________________ 

* ) Fill in as appropriate. 
** ) Grading scale: excellent, very good, good, satisfactory, sufficient. 
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Anlage 3d 

 

Enclosure to the Diploma of Master Examination 

 

 

Collateral Examinations  Marks Examiner 

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  

. ............................................................................ .......................................  .......................................................  
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Anlage 3e 
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Anlage 3f 
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